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GUTACHTEN 

Von der Industne- u. Handelskammer für 
München u. Oberbayern öffentlich 
bestellte und vereidigte Sachverständige 
für die Bewertung von bebauten und 
unbebauten Grundstücken 

Ehrenamtliches Mitglied in den Gutachter­
ausschüssen im Bereich der Landeshaupt­
stadt München und des Landkreises Fürs­
tenfeldbruck 

über den Verkehrswert (Marktwert) des bebauten Grundstücks mit der FI.Nr. 332/13 in 

85459 Berglern, Am Altwasser 27 

Auftragge be r: Amtsgericht Landshut 

Abteilung für Zwangsversteigerungssachen 

Az.: 3 K 48/23 

Verkehrswert (Marktwert): 740.000 € 

Wertermittlungs- und Qualitätsstichtag: 24. Oktober 2023 

Dieses Gutachten umfasst einschließlich Deckblatt und Anlagen: 36 Seiten 

I~I ~ • • ,. 

Auftragsgemäß wurden drei schriftliche Ausfertigungen für das Gericht angefertigt. Eine weitere 
schriftliche Ausfertigung wurde für Archivzwecke der Unterzeichnerin erstellt (Erstellungsdatum 
9. November 2023). 
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AZ: 3 K 48/23 Immobi~enbew~rtunq für das Oblekt in 85459 Berglern, Am Altwasser 27 

2. GRUNDSTUCK 

2.1 Grundstücksbeschreibung 

2.1.1 Makrolage - Ortsbeschreibung 

Berglern (ca. 3.000 Einwohner) ist eine Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Erding, sie ist 
Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg, wobei Wartenberg rd. 3 km östlich entfernt 
ist. Berglern liegt rd. 12 km südlich von Moosburg, 15 km östlich von Freising und 10 km nördlich 
der Kreisstadt Erding. Der Ort Berglern erstreckt sich in Nord-Süd-Richtung 3 km entlang der 
Erdinger Straße (Staatsstraße) zwischen Erding und Moosburg. 

Berglern war früher durch die Landwirtschaft geprägt und entwickelte sich zunehmend zur Wohn­
gemeinde mit Pendlern nach Erding, Freising, München und insbesondere zum Flughafen Mün­
chen. 

An infrastrukturellen Einrichtungen sind am Ort Kindergarten, Grundschule und des Weiteren im 
begrenzten Umfang Geschäfte zur Deckung des täglichen Bedarfs vorhanden. Ausreichende Ein­
kaufsmöglichkeiten sind in Wartenberg und Erding gegeben. Hier sind auch Ärzte und Zahnärzte 
angesiedelt. 

Der öffentliche Personenverkehr ist in eingeschränktem Umfang vorhanden; es existiert lediglich 
eine Buslinie des Regionalen Verkehrsverbundes nach Moosburg und Erding mit relativ geringer 
Taktfrequenz. Bushaltestellen liegen am Ort entlang der Hauptdurchgangsstraße. Für eine zeit­
gemäße ausreichende Mobilität ist der Individualverkehr jedoch auf den eigenen PKW angewie­
sen. In der knapp 10 km südlich entfernten Kreisstadt Erding besteht ein S-Bahn-Anschluss nach 
München. 

Der nahegelegene Münchner Flughafen bietet Arbeitsplätze. Wartenberg liegt zwar bei Westwind 
in der Einflugschneise, die Lärmimmissionen von landenden Flugzeugen sind in Folge der 
Schubabschaltung jedoch äußerst gering. Bei Ostwind in Richtung Wartenberg startende Flug­
zeuge drehen überwiegend vor der Ortschaft nach Norden oder Süden ab, so dass auch in die­
sem Fall kaum Immissionen zu messen sind. Die ortstypische Lagequalität ist in den ortsbezoge­
nen Immobilienmarktdaten enthalten. 
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AZ: 3 K 48/23 Immobim:mbewertunq für das Objekt in 85459 Berglern, Am Altwasser 27 

2.1.2 Mikrolage 

Das Bewertungsobjekt liegt in einem Wohngebiet. westlich der Erdinger Straße. Es sind überwie­
gend Einfamilienhäuser (mit Erdgeschoss und ausgebauten Satteldächern) auf etwa gleich gro­
ßen Grundstücken vorhanden. In 15 bis 20 Gehminuten sind im Ort Läden, Kindergarten ete. 
fußläufig zu erreichen. 

Straße "Am Altwasser" Richtung Osten vom Garten Blick Richtung Osten 

Ortspianausschnitt (ohne Maßstab) mit Markierung der Lage (blauer Pin) des Objektes: 

.. 
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AZ: 3 K 48/23 Immobillenbewertunq für das Objekt in 85459 Berglern, Am Altwasser 27 

Der amtliche Lageplan (verkleinert, Ungenauigkeiten durch Scan, nicht zur Maßentnahme geeig­
net) ist im Folgenden abgebildet. Das Bewertungsgrundstück ist farbig (gelb) markiert. 

Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 
Erding 

Dorfener Straße 15 
85435 Erdlng 

FlurSluck . 332,'13 
Gemark ung Berglern 

Gemeinde Berglern 
LandkreiS Erd,ng 

BezIrk Oberbayem 

Auszug aus dem 
Liegenschaftskataster 
Flurkarte 1 . 1999 N 

Erstellt am 23 .08.2023 W A 0 

s 

v~ nur In analoger Form Kir den etgef1en Gebcauch 
Zur Mall.entnahme nu' bedingt geeigne:t. 
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AZ: 3 K 48/23 Immobllienbewertunq für das Objekt in 85459 Berglern, Am Altwasser 27 

2.2 Grundbucheintrag und andere Rechte 

2.2.1 Grundbucheintrag 

Das zu bewertenden Grundstück ist im Grundbuch des Amtsgerichtes Erding von Berglern 
(Grundbuchauszug vom 09.06.2023) vorgetragen. (Anmerkung: Die in roter Farbe vorgenomme­
nen handschriftlichen Notizen waren auf dem, der Unterzeichnerin, vorgelegten Grundbuchaus­
zug bereits vorhanden.): 

Band 41 Blatt 1888 

Kataster Gemarkung Berglern 

Bestandsverzeichnis: Fläche 

1 

Abteilung I: 

Abteilung 11: 

Anmerkungen: 

Abteilung 111: 

332/13 .../ 

Eigentümer: 

\I 

Am Altwasser 27, Gebäude- und 
Frelfl~che 

' v' 
5 155 , 

1 

Mehrere Eigentümer, die aus Datenschutzgründen hier im Gutachten 
nicht genannt werden. 

Lasten und Beschränkungen 

Lt. vorliegendem Grundbuchauszug ist eine Auflassungvormerkung 
(bedingt und befristet) für die Gemeinde Berglern eingetragen . 

Desweiteren ist ein Vermerk gegeben, dass die Zwangsversteigerung 
zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft angeordnet ist (Az. 3 K 
48/23, Amtsgericht Landshut). 

Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden 

Eventuelle Schuldverhältnisse, die im Grundbuch in Abt. 111 eingetragen 
sind, werden bei der Verkehrswertermittlung nicht in Ansatz gebracht. 

2.2.2 Anmerkungen, Rechte, Belastungen 

Die Bewertung im Zwangsversteigerungsverfahren erfolgt grundsätzlich im miet- und lastenfreien 
Zustand, d.h. die in Abt. 11 eingetragenen Belastungen bleiben bei der Wertermittlung unberück­
sichtigt. 

Das Anwesen wird It. Angabe seit einiger nicht mehr bewohnt, wird aber, 11. Angabe, regelmäßig 
belüftet und beheizt. Das Anwesen ist von Mobiliar und Hausrat geräumt, eine Kücheneinrichtung 
ist noch vorhanden. 

Die in Abt. 11 eingetragene Auflassungsvormerkung ist, nach Auffassung der Unterzeichnerin, 
nicht mehr relevant. 

Andere nicht eingetragene, wertbeeinflussende Rechte, Lasten und Beschränkungen sind der 
Unterzeichnerin von den beteiligten Personen/Ämtern nicht angezeigt bzw. sind auftragsgemäß 
nicht zu berücksichtigen. 
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AZ: 3 K 48/23 
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AZ: 3 K 48/23 Immobillenbewertung für das Obiekt in 85459 Berglern, Am Altwasser 27 

Lt. Bayernviewer plus: grafische Darstellung der Lärmimmissionen 

o 

Aktuell bietet die sehr hohe Thujenhecke, die sich an der südlichen und westlichen Grundstücks­
grenze befindet, Sichtschutz, aber auch eine gewisse Verschattung des Grundstücks. 

2.3.7 Ver- und Entsorgung 

Das Bewertungsgrundstück ist an den öffentlichen Kanal angeschlossen. Versorgungsan­
schlüsse, wie Strom-, Wasser- und Telefonanschluss sind am Grundstück gegeben. 

2.3.8 Erschließung 

Die Straße "Am Altwasser' ist eine Anliegerstraße mit Beleuchtung und Entwässerung. Parkmög­
lichkeiten sind gegeben. Für die Bewertung wird ein erschließungsbeitragsfreier Zustand zu­
grunde gelegt. 
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AZ.3 K 48/23 Immobillenbewertunq für das Obiekt in 85459 Berglem, Am Altwasser 27 

2.4 Bauleitplanung und Bauordnungsrecht 

Für den Bereich liegt der qualifizierte Bebauungsplan "Nr. 5-Eittinger Straße" aus 1993 vor. Das 
Gebiet ist als WA (= Allgemeines Wohngebiet) festgesetzt. 

Ausschnitt aus dem Bebauungsplan: 

m I 
( 
I 

N 

VI J. 0 

S 

Der jeweilige Bauraum auf den Grundstücken ist durch Baugrenzen (blaue Linien) eingegrenzt, 
Garagenflächen sind "rot" gekennzeichnet. Es ist eine höchstzulässige Grundflächenzahl von 
0,25 und eine höchstzulässige Geschossflächenzahl von 0.35 festgesetzt. 

Bezüglich der Geschossflächen ist Folgendes festgesetzt: 

Die Geschoßfläche ist nach den Aussenmaßen der Gebäude in aHen Vollgeschoßen zu 
ermitteln. Die Flächen von Aufenthaltsräumen in Dachgeschoßen sind nicht mitzurechnen. 
Zulässige Dachneigung: 30 - 45 Grad. 

Unter Anderem gibt es weitere, z.8. folgende Festsetzungen: 

Dachgauben zur Belichtung von Aufenthaltsräumen in Dachgeschossen sind ab einer 
Dachneigung von mindestens 35' zugelassen. Die Summe aller Dachgauben (gemessen 
wird jeweils die lichte Dachöffnung) darf 215 der jeweiligen Fassadenbrerte nicht 
Oberseh reiten, 
Erker. Loggien, Balkone s.ind allgemein zulässig, dürfen jedoch um höchstens 1,50 m die 
Baugrenze überschreiten. Die Summe aller Vorbauten darf bei Überschreitung der 
BauQrenze ein Drittel der jeweiliQen Fassadenbreite nicht überschreiten. 
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AZ: 3 K 48/23 Immobilienbewertung für das Objekt in 85459 Berglern, Am Altwasser 27 

3. BEBAUUNG 

3.1 Beschreibung 

Anmerkung: Diese Beschreibung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie soll nur einen 
Gesamteindruck vermitteln. 

Das freistehende, unterkellerte Einfamilienhaus ist in konventioneller Massivbauweise errichtet. 
Lt. vorliegenden Unterlagen wurde die Bebauung Anfang Juni 1995 genehmigt und, It. Angabe. 
im Dezember 1995 erstmals bezogen. 

Das Grundstück wird im Norden erschlossen. Zur Haustür führt ein befestigter Weg, die Tür ist 
durch einen Dachüberstand überdeckt. Im Erdgeschoss (lichte Raumhöhe 2,44 m) werden vom 
Windfang aus WC und Diele erschlossen. Küche, Essplatz und Wohnraum sind nach Süden zum 
Garten hin orientiert. Ein Kinderzimmer liegt im Nordwesten. 

Im Dielenbereich befindet sich die Treppe, die Keller- und Dachgeschoss erschließt. 

Ausschnitt aus den genehmigten Planunterlagen (vom Bauamt) (verkleinert, nicht zur 
Maßentnahme geeignet): 
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AZ: 3 K 48/23 Immobillenbewertung für das Objekt in 85459 Berglern, Am Altwasser 27 

Ansicht von Norden / Eingangsbereich Ansicht von Süden / Gartenseite 

WC mit Fenster zur Straße Küche mit Kücheneinrichtung aus 1995 

Esszimmer mit Erker und Kachelofen 

Die Ausstattung ist aus der Bauzeit geprägt es sind Kunststoffisolierglasfenster mit Sprossen in 
Holzoptik verbaut. Böden sind, It. Angabe. mit hochwertigen Fliesen bzw. Esszimmer und Wohn­
raum mit Parkett belegt. Die Räume sind mit Flachheizkörpern beheizt, zusätzlich ist im Wohn­
Essbereich ein holzbefeuerter Kachelofen vorhanden. 
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AZ: 3 K 48/23 Immobilienbewertunq für das Objekt in 85459 Berglem, Am Altwasser 27 

Das Kellergeschoss wird durch die gewendelte Treppe mit Fliesenbelag und Holzgeländer er­
schlossen. In den Wandnischen des Treppenbereiches ist eine Beleuchtung eingebaut. 

Ausschnitt aus den genehmigten Planunterlagen (vom Bauamt) (ergänzt durch Skizzen und An­
merkungen des Eigentümers, die den tatsächlich vorgefundenen Ausbauzustand darstellen, der 
Grundriss ist verkleinert und nicht zur Maßentnahme geeignet): 
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Im Kellergeschoss (lichte Raumhöhe ca. 2,44 m) ist die Heizungsanlage und der Zählerkasten 
für die Elektroinstallation, siehe Raum mit der Bezeichnung "Anschlüsse", untergebracht. Lt. vor­
liegendem Energieausweis vom 13.06.2022 ist die Heizungsanlage aus dem Jahr 1995 und 
wurde zwischenzeitlich offensichtlich nicht erneuert. Die Elektroinstallation ist, 11. Angabe, auf 25 
Ampere ausgelegt. Der Öltank der Ölzentralheizungsanlage befindet sich im Vorgarten. Die Kel­
lerräume sind mit Flachheizkörpern beheizbar. Die Räume sind über unterschiedlich große Kel­
lerfenster in Lichtschächten mit Gitterrosten belichtet und belüftbar. Ein Waschraum befindet sich 
im Südosten. Hier ist eine kleine Hebeanlage eingebaut. 
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AZ- 3 K 48/23 Immobilienbewertunq fLir das Objekt in 85459 Berglern, Am Altwasser 27 

Massivtreppe mit Fliesenbelag Waschraum mit Waschbecken und Hebeanlage 

Viessmann, Ölzentralheizungsanlage 

Der Kellerraum im Nordosten ist noch nicht fertig gefliest. Hier sind ein Whirlpool, ein Solarium, 
eine Saunakabine, ein Dampfbad und eine Dusche eingebaut. Lt. Angabe beim Ortstermin sind 
die Geräte funktionsfähig, dies wurde aber im Rahmen des Besichtigungstermins nicht überprüft. 

Saunaraum mit Whirlpool Saunakabine 
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AZ: 3 K 48/23 Immobilienbewertunq für das Objekt in 85459 Berglern, Am Altwasser 27 

Im ausgebauten Dachgeschoss sind ein großzügiges Bad und Schlafräume untergebracht. Der 
Balkon im Westen ist von zwei Räumen aus zugänglich. 

Ausschnitt aus den genehmigten Planunterlagen (vom Bauamt) (ergänzt durch Skizzen und An­
merkungen des Eigentümers (rot) und Skizze vom Ortstermin (blau), die den tatsächlich vorge­
fundenen Ausbauzustand darstellen, der Grundriss ist verkleinert und nicht zur Maßentnahme 
geeignet): 

N 

IV / 0 

8 

G.\UI3E HBRt ITE \2 ~ m 

DACHGESCHOSS 

Die Decken und Dachschrägen sind mit Holz verkleidet. Die Räume haben eine maximale Raum­
höhe von rd. 2,35 m, zusätzlich Dachschrägen. Die Durchgangshöhe im Treppenbereich ist zum 
Teil geringer als 2,00 m. 
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AZ: 3 K 48/23 Immobllienbewertunq für das Oblekt in 85459 Berglem. Am Altwasser 27 

Treppe zum Dachgeschoss 

Bad mit Dusche 

Mittleres Südzimmer mit Gaubenfenster 

Der Balkon hat ein Holzgeländer. 
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AZ : 3 K 48/23 !mmobilienbewertunq für das Objekt in 85459 Berglern, Am Altwasser 27 

Ausschnitte aus den genehmigten Planunterlagen (vom Bauamt) (verkleinert und nicht zur 
Maßentnahme geeignet): 
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AZ: 3 K 48/23 Immobilienbewertunq für das Objekt In 85459 Berglern, Am Altwasser 27 

Der Weg im Vorgarten, wie auch die Garageneinfahrt ist mit Platten befestigt. Neben dem Gar­
tentürchen ist eine massive Müllbox. Dahinter befindet sich im Vorgarten der Erdtank für die Zent­
ralheizungsanlage (11. Angabe: 10.000 Liter). Ein Holzlattenzaun grenzt den Vorgarten zur Straße 
hin ab. Der Stellplatz vor der Garage ist nicht eingezäunt. 

Die Garage ist eine Betonfertigteilgarage mit holzbeplanktem Kipptor. Es sind Elektroschalter und 
Steckdosen vorhanden. Durch eine rückwärtige Türe ist eine direkte Verbindung von der Garage 
zum Freisitz bzw. Garten gegeben. Über eine Luke mit Holzeinschubleiter ist der Garagenspei­
cher erreichbar. 

Vorgarten Garage 

"Hinter" der Garage ist ein Freisitz. Terrassenflächen sind mit Gartenplatten befestigt. 

"Freisitz" Terrasse, dahinter Garten mit Thujenhecke 

Die Gartenflächen sind begrünt. Lt. Angabe befand sich ein kleiner "Pool", der entfernt wurde, 
im Garten. Anschlussleitungen sind vorhanden, die Funktionsfähigkeit wurde nicht überprüft. 
Entlang der südlichen und westlichen Grundstücksgrenze steht eine sehr hohe Thujenhecke. 
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3.2 Baubeschreibung 

Rohbau 

Fassade 

Haustechnik 
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- Einbauten 
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3.3 stand I Instandhaltung 
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AZ: 3 K 48/23 Immobilienbewertung für das Objekt in 85459 Berglem, Am Altwasser 27 

Bauzeit (1990er Jahre). Die Gebäude machen einen altersentsprechenden, gepflegten Eindruck. 
Innenstriche wurden kürzlich erneuert. 

Im Hinblick auf die neuesten Vorschriften des Gebäudeenergiegesetzes ist davon auszugehen, 
dass an dem holzbefeuerten Kachelofen vor Wiederinbetriebnahme bauliche Veränderungen vor­
zunehmen sind. 

Beim Ortstermin ist aufgefallen, dass einige Holzsockelleisten fehlen bzw. locker sind, dass einige 
Parkettbeläge altersentsprechende Abnutzungserscheinungen und Gebrauchsspuren aufweisen. 

Einige Mängel und Schäden werden hier beispielhaft, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, darge­
stellt. 

fehlende Sockelleisten Gebrauchsspuren bei Bodenbelägen 

Auf die fehlenden Wand- und Bodenfliesen im Wellnessraum wurde bereits hingewiesen. Der 
bauliche Mangel, dass die Durchgangshöhe in Teilbereichen bei der Treppe zum Dachgeschoss 
unter 2,00 m beträgt, wurde erwähnt. 

Das Holzgeländer am Balkon, wie auch die Holzverkleidung an der westlichen Giebelseite sind 
renovierungsbedürftig. 

Westfassade Balkongeländer 

Diese Wertermittlung stellt allerdings kein Bausubstanzgutachten dar, erfüllt also nicht den Zweck 
einer physikalisch-technischen Beurteilung der baulichen Anlagen. Eine gezielte Untersuchung 
auf Baumängel oder -schäden fand nicht statt (diesbezüglich wird auf entsprechende Sachver­
ständige für Baumängel/-schäden verwiesen). 
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3.4.2 Be Fläc n 

Faktor 

1 X 

1 X 

1 X 

X 

X 

Faktor 

1 X 

3 3 B run n 

freistehendes Einfamilienhaus Faktor 
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n 

Länge 

1 m 
3,1 m 

m 

1.1 m 
1,100 m 

X 

X 

X 

X 

X 

BreIte 

m = 

m = 
1.100 m 

1,1 m = 
1,1 m 

Summe der bebauten Flächen: 

Länge Breite 

m 

länge Breite 

wie "bebaute Fläche" 
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Ergebnis 

1 

Ergebnis 

6 
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3.4.4 Geschossflächen I Gesch henzahl 

Die (GFZ) ist ern aus dem Baurecht Die GFZ an, wie viel Quad-
ratmeter je Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Die 

nach den Außenmaßen in allen Vollgeschossen zu ermitteln. 
schoss in BayBO 1998 Art 2 (5), wie definiert (diese 
7 der ab 01.01.2008 geltenden BayBO insoweit auch weiterhin): "Vollgeschosse sind Geschosse, 

vollständig über der oder festgelegten liegen und 
,",aC~TaI"H,' zwei Drittel ihrer Grundfläche Höhe von m haben. 

im Mitte! 1,2 m höher liegt, als 

Wertermittlung und u.a. bei Bodenrichtwertermittlung durch die Gutachteraus-
schüsse werden jedoch entsprechend den Gepflogenheiten auf dem Immobilienmarkt auch 

ronr,<cC'TI"::lI"'-'= von Aufenthaltsräumen in (die nicht Vollgeschosse 
ten) einschließlich zu ihnen gehörenden Flure, Sanitär- Treppenräume und einschließlich 
ihrer Umfassungswände mitgerechnet. 

Die im Gutachten angegebene "wertermittlungsrelevante GFZ' ist also nicht unbedingt mit 
GFZ im baurechtlichen Sinne identisch. 

Im Fall werden Erd- und 
rücksichtigt. ist "normale" 
ter Berücksichtigung einer mittleren Raumhöhe von rd. 1,50 m sind knapp 70 
berücksichtigen. 

Faktor Länge Breite Ergebnis 

zu 

wie tlbebaute Fläche" 1 m2 

1 x 12,500 m x m = m2 -_-..:..._-
Summe der Geschossflächen: m2 

Zuschlag für Außenwandbekleidungen: 1 

wertermittlungsrelevante gerundet: 

Geschossflächenzahl (GFZ): 

WGFZ= 
Geschossfläche = = 

© 2023 Eva Winkler - 1105/ G Ausfertigung 2 von 4 Seite 26 von 36 



3.4.5 hn- und Nu ächen 

Die ist aus der 

I. 

Kind x 

Kind x: 4,575 lm.l 2 

Wohnen x roll Schlafen >lIII x 

Essen x 2 mZ 

2 x2 = m1 

Balkon = 4,.50 x x m1 

Küche .- x. m2 

Gast x: - ml 

2 m.1 
:: X. :::; 4,13 mJ 

Kind x 
WC x. m2 x m2 

2 
WF ::: x 1,70 m:2 

Bad .. x + 
Diele x m1 x ::: rot 

Terrassse + Diele x 0,40 X 

2 2 Wohoflicho netto = 
x ml 

2 J. 3 % für putz 

Frei,&itz x 0,25 Wobnßlcbe brutto .. .1 

nommen wurden. 

© 2023 Eva Winkler 1105 I G 2 von 4 Seite 27 von 36 
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4. ALLGEMEINE BEWERTUNG 

4.1 Allgemeine Darlegungen 

Die Bewertung wird in Anlehnung an die Systematik der lmmobilienwertermittlungsverordnung 
(ImmoWertV und der ImmoWertA) vorgenommen, 

Bei Verkehrswertgutachten, die ab dem 01 .01.2022 erstellt werden, ist unabhängig vom Werter­
mittlungsstichtag, die ImmoWertV anzuwenden. Die in diesem Gutachten verwendeten Daten 
und Auswertungen stammen zum Teil aus der Zeit vor dem 01.01 .2022 und sind zu früheren 
Stichtagen bzw. Perioden erhoben und ausgewertet worden, jeweils auf der Grundlage der da­
mals üblichen Modelle und Verfahren. Deshalb muss in diesen Fällen die Bewertung modellkon­
form zu den Auswertungen erfolgen, damit können sich Abweichungen bei Bezeichnungen oder 
Verfahrensgängen gegenüber der ImmoWertV ergeben bzw. erforderlich sein." 

In der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertVA) sind die Bewertungsverfahren in 
Grafiken dargestellt, hier der Überblick: 

ur. BerückslchtJ iu"lI besonderer ob)ekts-pezlfl$cher Grund:stOcksmer!c.ma'e 

Das Vergleichswertverfahren ist das Regelverfahren für die Bodenwertermittlung unbebauter 
Grundstücke. Es wird unterschieden zwischen dem mittelbaren Preisvergleich aus geeigneten 
Bodenrichtwerten und dem unmittelbaren Preisvergleich über Kaufpreise von unbebauten Ver­
gleichsgrundstücken . 

Das Ertragswertverfahren ist in den §§ 27 bis 34 ImmoWertV geregelt. Das Ertragswertverfahren 
kommt in der Verkehrswertermittlung insbesondere dann zur Anwendung, wenn im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr (marktüblich) die Erzielung von Erträgen für die Preisbildung ausschlaggebend 
ist. Dies ist regelmäßig bei sog. Mietwohngrundstücken (z.B. Mehrfamilienhäuser) und gewerblich 
genutzten Immobilien der Fall. 

Das Sachwertverfahren kommt dann zur Anwendung, wenn im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
(marktüblich) die Eigennutzung des Bewertungsobjekts und nicht die Erzielung von Erträgen für 
die Preisbildung ausschlaggebend ist. Das Sachwertverfahren ist in den §§ 35 bis 39 ImmoWertV 
geregelt. Beim Sachwertverfahren handelt es sich um ein baukostenorientiertes Bewertungsmo­
dell, bei dem der Gebäudezeitwert und der Wert der baulichen Außenanlagen und ggf. sonstigen 
Anlagen aus modellhaften, normierten Baukostenkennwerten (Normalherstellungskosten 2010-
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3 It. 

555 m2 x 700 €Jm 2 

6. eH 

6.1 Einzelparameter zur Ermittlung des Sac rtes 

Multlpllkatiofl mit Sezugselnheit 

Umrechnung mh Bauprels.lndex 

Mulltiplikaljon mit KefllOn;:lI­
Alterswertminderungsfaldor 

= 

Multiplikation mit dem Sachwertf-aktor nach § 3S Abs. 3 Satz 1 (§ 7 Abs. 1 Nr. 3) 

Prüfung einer Marktanpassung (§ 7 Abs. 2 LV. m. § 35 Alls. 3 Satz 2) 

Uf. Berücksichtilunl besonderer objekts.penfischer Grundstücksmerkmale 
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I""n'::>I"Y'!,-:3 zur Ermitt-

Seite 32 von 36 



aus in zur 

1 - 3 freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser, Doppelhäuser, Reihenhäuser2 

Keller-, Erdgeschoss 

Standardstufe 

freistehende Einfamilienhäuser.:l 1.01 

Ooppel- und Reihenendhäuser 2.01 
Reihenmittethäuser 3.01 

Standardmerkmale 

Wohnhaus 

Außenwände 
Dächer 

Baukostenindex 

x 1 J78 = 1 .458 

Wägungs­

anteil (fix) 

23% 

in 
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Dachgeschoss voll ausgebaut Dachgeschoss nicht ausgebaut 

1 2 3 
1.02 545 605 695 

2.02 515 570 655 
3.02 480 53S 615 740 925 

Standardstufen und Kostenkennwerte für den V<;;;IJCI\J'J<;;;t1fl' 1,01 

2 3 4 5 
835 €Jm~ 1 ,DOS €Jm2 1 260 €Jm2 

0.9 0.1 

1 

0.5 0,5 

1 

0.7 0,3 

0,2 

1 
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Gesamt- und .... o~.,.r'u 

Die 

'1"\1'''''''''ÖMAIÖ'l"'Ö über be-

6.2 Erm lung des vorlä gen Sachwertes 

bauliche und ................. ,., .... 

a. 

b. 
c. 

6.3 Marktanpassu 
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6.4 Besondere 
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ektspezifische Grundstücksmerkmale (BoG) 

...,,., .... ''1'...,.,, wurden im 1\/1~nl"1,::J.1 und 

1r .... ,.,Olca und wegen der Unsicherheit des mittlerweile in Kraft 
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740.000 € 
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7. VERKEHRSWERT 

Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich 
die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten 
und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks 
oder sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persön­
liche Verhältnisse zu erzielen wäre. (Baugesetzbuch, § 194) 

Auftragsgemäß wird in diesem Gutachten ein bebautes Grundstück in Berglern bewertet. Die 
Bebauung (freistehendes Einfamilienhaus mit Garage) ist im Baustil und in der Ausstattung aus 
der Zeit Mitte der 1990er Jahre geprägt und damit, für den heutigen Zeitgeschmack. zum Teil 
überaltert. 

Der Verkehrswert wird nach dem normierten Sachwertverfahren ermittelt und durch Marktdaten 
plausibilisiert. Wertbestimmend waren die Lage, Gebäudetyp und der Zustand der Bebauung. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Verkehrswert einer Immobilie aufgrund zahlreicher Impon­
derabilien nicht exakt mathematisch errechnet werden kann, es handelt sich letztendlich um eine 
Wertschätzung. Marktbeobachtungen zeigen, dass aktuell nicht mehr alle in der Presse oder auf 
Immobilienportalen "aufgerufenen", sehr hohen Angebotspreise in der Realität erzielt werden 
können. Auf Grund der gesamtpolitischen- und -wirtschaftlichen Situation, mittlerweile hoher Fi­
nanzierungskosten und der immer noch gegebenen, hohen Baukosten sind erhebliche Auswir­
kungen auf den Immobilienmarkt gegeben. Von Immobilienmarktbeobachtern wird berichtet, dass 
auf Grund des großen Immobilienangebotes bei bestimmten Objekten der Immobilienmarkt mitt­
lerweile nahezu zum Erliegen gekommen ist und keine Nachfrage gegeben ist. 

Unter Berücksichtigung vorliegender wertbestimmender Faktoren, insbesondere auch des Immo­
bilienmarktes, wird der Verkehrswert (Marktwert) der Immobilie, für das bebaute Grundstück mit 
der FI.Nr. 332/13 in Berglern, Am Altwasser 27 zum Wertermittlungsstichtag (24.10.2023 = Tag 
der Ortsbesichtigung), wie folgt, geschätzt: 

740.000 € 

(in Worten : siebenhundertvierzigtausend-Euro) 

(im miet- und lastenfreien Zustand) 

Der geschätzte Wert berücksichtigt (im Sinne des § 74 a ZVG) einen miet- und lastenfreien Zu­
stand. Er bezieht sich somit abweichend zu der o.g. Verkehrswertdefinition nach § 194 BauGB 
und den Bestimmungen der ImmoWertV auf das unbelastete/unbeeinfiusste Objekt, u.a. frei von 
evtl. wertbeeinflussenden, ggf. noch gesondert zu berücksichtigenden Eintragungen in Abt. I1 und 
111 des Grundbuchs, sonstigen hier nicht eingetragenen Lasten und Beschränkungen, evtl. Rech­
ten/Dienstbarkeiten an Nachbargrundstücken, evtl. noch ausstehender (bereits fälliger) bzw. 
kurzfristig anstehender Sonderumlagen, evtl. noch anfallender Erschließungs- bzw. KAG-Bei­
träge. 

Germering, den 9. November 2023 
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